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HILFE WENN MAN SIE BRAUCHT... 

WIRTSCHAFTSPRÜFER | STEUERBERATER | UNTERNEHMENSBERATER 

WIR SIND MEHR ALS NUR STEUERBERATER.  

27 Abschluss neuer Darlehens– & Kreditverträge auf 2011 verschieben! 

Mit dem derzeit noch im Be-
gutachtung befindlichen Bud-
getbegleitgesetz 2011 – 2014 
soll als Gegenmaßnahme zur 
Einführung einer Bankenab-
gabe die Gebühr für schrift-

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

lich abgeschlossene Darle-
hens- und Kreditverträge 
abgeschafft werden. Ver-
schieben Sie daher den Ab-
schluss schriftlicher Darle-
hens- und Kreditverträge – 

soweit möglich – auf einen 
Zeitpunkt nach dem 
31.12.2010; Sie ersparen sich 
dadurch die Kredit- und Dar-
lehensgebühr von 0,8% bis 
1,5 % der Kreditsumme! 

26 Arbeitnehmerveranlagung 2005 sowie Rückzahlung Lohnsteuer 

Wer zwecks Geltendmachung 
von Werbungskosten, Son-
derausgaben oder außerge-
wöhnlichen Belastungen eine 
Arbeitnehmerveranlagung 
beantragen will, hat dafür 

fünf Jahre Zeit. Am 31.12.2010 
endet daher die Frist für den 
Antrag auf Arbeitnehmerver-
anlagung 2005. Hat ein 
Dienstgeber im Jahr 2005 von 
den Gehaltsbezügen eines 

Arbeitnehmers zu Unrecht 
Lohnsteuer einbehalten, kann 
d ieser  b is  spätestens 
31.12.2010 beim Finanzamt 
einen Rückzahlungsantrag 
stellen. 

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 
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Zum Jahresende gilt es wieder 
die zahlreichen Steuerspar-
möglichkeiten auszunutzen. 
Für Investitionen, die noch 
kurz vor dem Jahresende ge-
tätigt werden, können Sie 
noch eine vorzeitige Abschrei-
bung in Anspruch nehmen. 
Investitionen mit Anschaf-
fungskosten unter 400 € 

(exkl. USt bei vorsteuerab-
zugsberechtigten Unterneh-
mern) können als GWG voll-
ständig noch in diesem Jahr 
abgesetzt werden. Durch Vor-
ziehen von Aufwendungen 
und Verschieben von Erträ-
gen bei Bilanzierern bzw. 
durch Vorziehen von Ausga-
ben und Verschieben von Ein-

nahmen bei Einnahmen-
Ausgaben-Rechnern können 
Sie außerdem Ihr Jahreser-
gebnis noch entscheidend be-
einflussen und steuern. Nach-
folgend finden Sie in aller 
Kürze unsere  Steuertipps 
zum Jahresende 2010. Wir ste-
hen Ihnen jederzeit für De-
tailanfragen zur Verfügung.  

STEUERTIPPS  
ZUM JAHRESENDE 2010 
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02 Umsatzgrenze für Kleinunternehmer 

Unternehmer mit einem Jah-
res-Nettoumsatz von bis zu 
30.000 € sind umsatzsteuer-
lich Kleinunternehmer und 
damit von der Umsatzsteuer 
befreit. Je nach anzuwenden-
dem Umsatzsteuersatz ent-
spricht dies einem Bruttoum-
satz (inkl USt) von 33.000 € 
(bei nur 10%igen Umsätzen, 
wie zB Wohnungsvermietung) 
bis 36.000 € (bei nur 20%igen 
Umsätzen).  

Bei Inanspruchnahme der 
Kleinunternehmerregelung 
darf keine Umsatzsteuer in 
Rechnung gestellt werden. 
Überdies geht der Vorsteuer-
abzug für alle mit den Umsät-
zen zusammenhängenden 
Ausgaben verloren. Unter-
nehmer, deren (Netto-)
Umsätze im vorangegange-
nen Kalenderjahr  30.000 € 

FÜR UNTERNEHMER  

(ab 1.1.2011   100.000 €) nicht 
überschritten haben, müssen 
die Umsatzsteuervoranmel-
dung (UVA) quartalsweise 
einreichen (bis 15. des zweit-
folgenden Monats nach Quar-
talsende). Der Unternehmer 
kann jedoch freiwillig mit der 
Abgabe der UVA für den ers-
ten Kalendermonat eines Ver-
anlagungszeitraumes mit Wir-
kung für den ganzen Veranla-
gungszeitraum den Kalender-
monat als Voranmeldungs-
zeitraum wählen.  

Steuerbefreite Kleinunterneh-
mer, die sich mit ihrem Um-
satz knapp an der Kleinunter-
nehmergrenze bewegen, soll-
ten rechtzeitig überprüfen, 
ob sie die Umsatzgrenze von 
netto 30.000 € im laufenden 
Jahr noch überschreiten wer-
den. In diesem Fall müssten 

bei Leistungen an Unterneh-
mer allenfalls noch im Jahr 
2010 korrigierte Rechnungen 
mit Umsatzsteuer ausgestellt 
werden.  

In vielen Fällen kann es sinn-
voll sein, auf die Steuerbefrei-
ung für Kleinunternehmer zu 
verzichten (etwa um dadurch 
in den Genuss des Vorsteuer-
abzugs für die mit den Um-
sätzen zusammenhängenden 
Ausgaben, zB Investitionen, 
zu kommen). Ein Kleinunter-
nehmer kann bis zur Rechts-
kraft des Umsatzsteuerbe-
scheides schriftlich gegen-
über dem Finanzamt auf die 
Anwendung der Kleinunter-
nehmerregelung verzichten. 
Der Verzicht bindet den Un-
ternehmer allerdings für fünf 
Jahre! 

01 Ende Aufbewahrungspflicht für Bücher/Aufzeichnungen aus 2003 

Zum 31.12.2010 läuft die 7-
jährige Aufbewahrungs-
pflicht für Bücher, Aufzeich-
nungen, Belege etc des Jahres 
2003 aus. Diese können daher 
ab 1.1.2011 vernichtet werden. 
Beachten Sie aber, dass die 
Unterlagen dann weiter auf-
zubewahren sind, wenn sie in 
einem anhängigen Beru-
fungsverfahren von Bedeu-
tung sind. Außerdem sind 
Aufzeichnungen und Unterla-

FÜR UNTERNEHMER  

gen, die Grundstücke betref-
fen, wegen allfälliger Vor-
steuerrückverrechnungen bis 
zu 22 Jahre aufbewahrungs-
pflichtig.  

Laut Unternehmensgesetz-
buch (UGB) sind Unterlagen 
auch dann weiter aufzube-
wahren, wenn sie für ein an-
hängiges gerichtliches oder 
behördliches Verfahren, in 
dem Ihnen Parteistellung zu-

kommt, von Bedeutung sind.  

Falls der Papierberg zu groß 
wird, kann man die Buchhal-
tungsunterlagen platzspa-
rend auch elektronisch archi-
vieren. In diesem Fall muss al-
lerdings die inhaltsgleiche, 
vollständige und geordnete 
Wiedergabe bis zum Ablauf 
der gesetzlichen Aufbewah-
rungsfrist jederzeit gewähr-
leistet sein. 
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24 Aufrollung Lohnsteuerabrechnung 2010 beim Arbeitgeber anregen 

Arbeitnehmer mit schwan-
kenden Bezügen haben wäh-
rend des Jahres oft zu viel an 
Lohnsteuer bezahlt. In diesem 
Fall kann der Arbeitgeber als 
besondere Serviceleistung für 
die Mitarbeiter im Monat 
Dezember eine Neuberech-
nung der Lohnsteuer (so ge-
nannte „Aufrollung“) durch-

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

führen und die sich daraus 
ergebende Lohnsteuer-
Gutschrift an den Arbeitneh-
mer auszahlen. Bei Aufrol-
lung im Dezember kann der 
Arbeitgeber bei Mitarbeitern, 
die ganzjährig beschäftigt 
waren, auch die vom Mitar-
beiter nachweislich (Beleg!) 
bezahlten Kirchenbeiträge 

(maximal 200 €) und Beiträge 
für die freiwillige Mitglied-
schaft bei Berufsverbänden 
(zB vom Arbeitnehmer selbst 
bezahlte Gewerkschaftsbei-
träge) steuerlich berücksichti-
gen (dies allerdings nur dann, 
wenn der Mitarbeiter keinen 
Freibetragsbescheid vorgelegt 
hat). 

25 So entkommen Sie (kurzfristig)  dem Budgetsanierungspaket 

Wie bereits mehrfach er-
wähnt, löst das derzeit in 
Begutachtung befindliche 
Budgetbegleitgesetz 2011 – 
2014 noch vor dem Jahresen-
de einen gewissen Hand-
lungsbedarf aus. Nachfolgend 
einige Tipps, wie Sie vielleicht 
einigen der geplanten Steuer-
erhöhungen zumindest kurz-
fristig entgehen können: 

Erhöhung der Mineralölsteu-
er (MöSt): Angesichts der ab 
2011 drohenden Erhöhung der 
MöSt (inklusive Umsatzsteuer) 
um 4,80 Cent pro Liter Benzin 
bzw 6 Cent pro Liter Diesel 
sollten Sie (bei einem evtl. 
Fuhrpark) noch vor dem Jah-
resende alle Ihre Fahrzeuge 
volltanken bzw verfügbare 
Lagerkapazitäten für Benzin 
und Diesel voll ausnutzen. 

Erhöhung  der  Norm -
verbrauchsabgabe (NoVA): 
Wer einen PS-starken Neuwa-
gen mit einem Schadstoffaus-

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

stoß von mehr als 180 Gramm 
(g) CO2 kaufen will, sollte sich 
beeilen: Denn bei diesen 
PKWs soll ab 2011 die NoVA 
kräftig erhöht werden: Bei 
PKWs mit einem Schadstoff-
ausstoß über 180g CO2 soll 
der CO2-Zuschlag zur NoVA 
von 25 €/g auf 50 €/g und ab 
220 g CO2 von 25 €/g auf 75 €/
g ansteigen. Auf die erhöhte 
NoVA kommen dann noch 
20% Umsatzsteuer drauf! Das 
kann bei PS-starken Autos 
dann schon einige tausend 
Euro mehr ausmachen! 

Erhöhung der Tabaksteuer: 
Auch die Tabaksteuer soll ab 
2011 angehoben werden, und 
zwar um 25 bis 35 Cent pro 
Packung. Kostenbewusste 
Raucher sollten sich vor Jah-
resende daher entsprechend 
eindecken! Jene Raucher, 
welche die Erhöhung der 
Tabaksteuer zum Anlass neh-
men wollen, dem Finanzmi-
nister ein Schnippchen zu 

schlagen und ganz mit dem 
Rauchen aufzuhören, finden 
zweckdienliche Hinweise 
zur Verwirklichung dieses 
lobenswerten Neujahrsvorsat-
zes ua auf diversen Internet-
seiten, wie zB  www.sofort-
n ichtraucher . com oder 
www.ohne-nikotin.at. 

Erhöhung der Zwischensteuer 
bei Privatstiftungen: Die Zwi-
schensteuer für bestimmte 
Kapitalerträge von Privatstif-
tungen (insbesondere Zinsen 
und Gewinne aus Beteili-
gungsveräußerungen) soll ab 
2011 von 12,5% auf 25% er-
höht werden. Da Privatstif-
tungen diese Einkünfte nach 
dem Zuflussprinzip versteu-
ern, sollte dafür vorgesorgt 
werden, dass alle zwischen-
steuerpflichtigen Kapitaler-
träge noch bis spätestens 
31.12.2010 vereinnahmt und 
damit nur mit 12,5% besteu-
ert werden. 
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23 Prämie 2010 für Zukunftsvorsorge und Bausparen nutzen 

Wer als aktiv Erwerbstätiger 
heuer noch mindestens 
2.263,79 € in die staatlich 
geförderte Zukunftsvorsorge 
investiert, erhält für 2010 die 

mögliche Höchstprämie von  
9 %, das sind rd 204 €. Wer 
lieber in ein klassisches Spar-
produkt investiert, sollte ans 
Bausparen denken: Für einen 

maximal geförderten Einzah-
lungsbetrag von 1.200 € pro 
Jahr gibt es im Jahr 2010 eine 
staatliche Prämie von 42 € (ab 
2011: 36 €). 

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

20 Spekulationsverluste realisieren 

Wer im Jahr 2010 einen steu-
erpflichtigen Spekulationsge-
winn über die Freigrenze von 
440 € hinaus realisiert hat 
(Spekulationsfrist bei Liegen-
schaften im Regelfall 10 Jahre, 
sonst 1 Jahr), sollte überprü-
fen, ob dieser noch durch die 
Realisierung eines Spekulati-
onsverlustes ausgeglichen 
werden kann. Beispielsweise 
ist auch der Verlust aus dem 

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Verkauf eines innerhalb der 
letzten 12 Monate erworbe-
nen Autos ein Spekulations-
verlust, der mit steuerpflichti-
gen Spekulationsgewinnen 
aus Aktien- oder Grundstücks-
verkäufen gegen verrechnet 
werden kann.  

ACHTUNG: Die im Rahmen 
der Budgetsanierung geplan-
te neue Besteuerung von 

Wertzuwächsen bei Aktien 
und sonstigen Kapitalanlagen 
soll erst für Kapitalanlagen 
gelten, die nach dem 
31.12.2010 erworben werden. 
Wenn Sie daher heuer zB 
noch Aktien kaufen, können 
Sie nach Ablauf der einjähri-
gen Spekulationsfrist allfälli-
ge Kursgewinne weiterhin 
steuerfrei lukrieren! 

21 Rückerstattung von Kranken– und Pensionsversicherungsbeiträgen 

Wer im Jahr 2007 aufgrund 
einer Mehrfachversicherung 
(gleichzeitig zwei oder mehr 
Dienstverhältnisse bzw. un-
selbständig und selbständig 

FÜR ARBEITNEHMER 

Tätige) über die Höchstbei-
tragsgrundlage hinaus Kran-
ken- und Pensionsversiche-
rungsbeiträge geleistet hat, 
kann sich diese bis 31.12.2010 

rückerstatten lassen (11,4 % 
Pensions-, 4 % Krankenversi-
cherung). Die Rückerstattung 
ist grundsätzlich lohn- bzw 
einkommensteuerpflichtig! 

22 Werbungskosten noch vor dem 31.12.2010 bezahlen 

Werbungskosten müssen bis 
zum 31.12.2010 bezahlt wer-
den, damit sie heuer noch von 
der Steuer abgesetzt werden 
können. Denken Sie dabei 
insbesondere an Fortbil-
dungskosten (Seminare, Kur-
se, Schulungen etc samt allen 
damit verbundenen Neben-

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

kosten, wie Reisekosten und 
Verpflegungsmehraufwand), 
Familienheimfahrten, Kosten 
für eine doppelte Haushalts-
führung, Telefonspesen, 
Fachliteratur, beruflich veran-
lasste Mitgliedsbeiträge etc. 
Auch heuer geleistete Vor-
auszahlungen für derartige 

Kosten können noch heuer 
abgesetzt werden. Auch Aus-
bildungskosten, wenn sie mit 
der beruflichen oder einer 
verwandten Tätigkeit in Zu-
sammenhang stehen, und 
Kosten der Umschulung kön-
nen als Werbungskosten gel-
tend gemacht werden. 
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03 Vorzeitige Abschreibung für Investitionen des Jahres 2010 

Für Investitionen in abnutz-
bare körperliche Wirtschafts-
güter (zB Maschinen, BGA, 
EDV, Büroeinrichtung, LKWs, 
etc) kann bis Ende 2010 eine 
vorzeitige Abschreibung 
(vzA) im Ausmaß von 30% der 
Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten geltend gemacht 
werden. Besonderheit: Die 
30%ige vzA inkludiert auch 
die Normalabschreibung des 
ersten Wirtschaftsjahres. Aus-
genommen von der vzA sind 
nicht abnutzbare Anlagen 
(wie zB Grund und Boden), 
unkörperliche Wirtschaftsgü-
ter (wie zB Finanzanlagen, 
Rechte, Patente), weiters  

FÜR UNTERNEHMER  

G e b ä u d e i n v e s t i t i o n e n 
(einschließlich Mieterinvestiti-
onen, wie zB Adaptierungs-
kosten für ein gemietetes Bü-
ro), PKWs, Kombis, Luftfahr-
zeuge, GWGs, gebrauchte 
Wirtschaftsgüter und Wirt-
schaftsgüter, bei denen mit 
der Anschaffung oder Her-
stellung schon vor dem 
1.1.2009 begonnen wurde.  

Weiters sind auch Investitio-
nen ausgeschlossen, die von 
einem Unternehmen erwor-
ben werden, das unter be-
herrschendem Einfluss des 
Steuerpflichtigen steht. Er-
streckt sich eine Investition 

über mehrere Wirtschaftsjah-
re, so ist die vzA von den auf 
die einzelnen Wirtschaftsjah-
re entfallenden Anschaf-
fungs- bzw Herstellungskos-
ten vorzunehmen. Da die vzA 
nur mehr für Anschaffungs- 
und Herstellungsvorgänge bis 
zum 31.12.2010 möglich ist, 
sollte überlegt werden, ohne-
hin geplante Investitionen 
mit längerer Nutzungsdauer 
noch bis zum 31.12. zu täti-
gen. Die 30%ige vzA kann 
dann noch in 2010 geltend 
gemacht werden, auch wenn 
die Investition noch nicht in 
Betrieb genommen wird.  

05 Bildungsfreibetrag (BFB) oder Bildungsprämie 

Zusätzlich zu den für die Mit-
arbeiter aufgewendeten ex-
ternen Aus- und Fortbil-
dungskosten können Unter-
nehmer einen Bildungsfreibe-
trag in Höhe von 20 % dieser 
Kosten geltend machen. Auf-

FÜR UNTERNEHMER  

wendungen für innerbetrieb-
liche Aus- und Fortbildungs-
einrichtungen können nur bis 
zu einem Höchstbetrag von 
2.000 € pro Tag für den 20%
igen BFB berücksichtigt wer-
den. Alternativ zum BFB für 

externe Aus- und Fortbil-
dungskosten kann eine 6%
ige Bildungsprämie geltend 
gemacht werden. Für interne 
Aus- und Fortbildungskosten 
steht die alternative Prämie 
nicht zu.  

04 Selbständigenvorsorge Ziviltechniker - Beitrittserklärung bis 31.12. 

Aufgrund einer Übergangsbe-
stimmung im BMSVG wurde 
der Beitritt der Ziviltechniker 
zur Selbständigenvorsorge 
erst ab 1.1.2010 ermöglicht. 
Der Beitritt zu einer BV-Kasse 
kann dabei nur durch Aus-
übung einer Option erfolgen, 

welche bei am 31.12.2009 
bereits bestehender Be-
rufsausübung bis spätestens 
31.12.2010 erklärt werden 
muss. Demnach sollten Zivil-
techniker,  welche am 
31.12.2009 bereits betrieblich 
tätig waren, überlegen, ob sie 

nicht noch vor dem 31.12.2010 
mit einer BV-Kasse einen 
Beitrittsvertrag abschließen 
und in die zweifellos sehr 
günstige Selbständigenvor-
sorge eintreten sollten. 

FÜR UNTERNEHMER 
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Gewinnfreibetrag (GFB) 

Ab der Veranlagung 2010 
wird der bisherige (10%ige) 
Freibetrag für investierte Ge-
winne durch den Gewinnfrei-
betrag (GFB) ersetzt. Er steht 
allen natürlichen Personen 
unabhängig von der Gewin-
nermittlungsart zu und be-
trägt bis zu 13 % des Gewin-
nes, maximal aber  100.000 € 
pro Jahr (der Maximalbetrag 
wird bei einem Gewinn von 
769.231€ erreicht).  

Bis  30.000 € Gewinn steht 
der GFB jedem Steuerpflichti-
gen automatisch zu (soge-
nannter Grundfreibetrag =  
3.900 €). Ist der Gewinn höher 
als  30.000 €, so steht ein über 
den Grundfreibetrag hinaus-
gehender GFB nur zu, wenn 
der Steuerpflichtige im betref-
fenden Jahr bestimmte Inves-
titionen getätigt hat. Als In-
vestitionen kommen abnutz-
bare körperliche Wirtschafts-
güter mit einer Nutzungsdau-
er von mindestens vier Jahren 

(zB Maschinen, BGA, LKW, 
EDV, Gebäudeinvestitionen 
mit Baubeginn ab 01.01.2009) 
oder bestimmte Wertpapiere 
(Anleihen sowie Anleihen- 
und Immobilienfonds) in Fra-
ge.  

Nicht geeignet als Investiti-
onsdeckung für den GFB sind 
alle nicht abnutzbaren Anla-
gen (wie zB Grund und Bo-
den), unkörperliche Wirt-
schaftsgüter (wie zB Rechte, 
Patente, Finanzanlagen mit 
Ausnahme der erwähnten 
Wertpapiere), weiters PKWs, 
Kombis, Luftfahrzeuge, 
GWGs, gebrauchte Anlagen 
und Investitionen, für die ein 
Forschungsfreibetrag oder 
eine Forschungsprämie in 
Anspruch genommen wird. 
Ausgeschlossen sind auch In-
vestitionen, die von einem 
Unternehmen erworben wer-
den, das unter beherrschen-
dem Einfluss des Steuer-
pflichtigen steht.  

FÜR UNTERNEHMER - EINNAHMEN/AUSGABEN RECHNER 

06 

Übrigens steht bei Inan-
spruchnahme einer Betriebs-
ausgabenpauschalierung nur 
der Grundfreibetrag zu; in 
diesem Fall sind die Investitio-
nen daher irrelevant. Wenn 
Sie den GFB für 2010 optimal 
nutzen wollen, sollten Sie 
rechtzeitig vor Jahresende ih-
ren voraussichtlichen Gewinn 
2010 abschätzen. Falls Sie ei-
nen Gewinn von mehr als  
30.000 € erwarten, sollten Sie 
überprüfen, wie viel Sie heuer 
bereits in geeignete Anlagen 
investiert haben bzw was Sie 
heuer noch an Investitionen 
planen. Reichen die Investitio-
nen 2010 zur Deckung des in-
vestitionsbedingten GFB (13 
% des  30.000 € übersteigen-
den Gewinnes 2010) nicht aus, 
sollten Sie entweder Investiti-
onen vorziehen oder noch 
vor dem Jahresende zumin-
dest die erwähnten begüns-
tigten Wertpapiere kaufen.  

Überhaupt ist die Nutzung 
der Begünstigung durch den 
Kauf von Wertpapieren auch 
deshalb zu empfehlen, weil 
dadurch die Gefahr einer 
Nachversteuerung bei vorzei-
tigem Ausscheiden der Wirt-
schaftsgüter innerhalb der 
vierjährigen Behaltefrist ver-
mieden werden kann. Zur De-
ckung des investitionsbeding-
ten GFB können Sie auch In-
vestitionen verwenden, von 
denen Sie die 30%ige vorzei-
tige AfA geltend machen.   - 9 - 
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18 Außergewöhnliche Belastungen noch 2010 bezahlen 

Außergewöhnliche Ausgaben 
zB für Krankheiten und Be-
hinderungen (Kosten für Arzt, 
Medikamente, Spital, Betreu-
ung), für Zahnbehandlungen 
oder medizinisch notwendige 
Kuraufenthalte können, so-
weit sie von der Versicherung 
nicht ersetzt werden, im Jahr 

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

der Bezahlung steuerlich als 
außergewöhnliche Belastun-
gen abgesetzt werden. Steu-
erwirksam werden solche 
Ausgaben jedoch erst dann, 
wenn sie insgesamt einen 
vom Einkommen und Famili-
enstand abhängigen Selbst-
behalt (der maximal 12% des 

Einkommens beträgt) über-
steigen. Bestimmte außerge-
wöhnliche Belastungen (zB 
Behinderungen, Katastro-
phenschäden, Kosten der 
auswärtigen Berufsausbil-
dung der Kinder) sind ohne 
Kürzung um einen Selbstbe-
halt absetzbar. 

17 Sonderausgaben ohne Höchstbetrag 

Ohne Höchstbetragsbegren-
zung, unabhängig vom Ein-
kommen und neben dem 
„Sonderausgabentopf“ sind 
etwa Nachkäufe von Pensi-
onsversicherungszeiten (Kauf 
von Schul- und Studienzeiten) 

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

und freiwillige Weiterversi-
cherungsbeiträge in der Pen-
sionsversicherung absetzbar.  

ACHTUNG: Im Rahmen des 
Sparpakets zur Budgetsanie-
rung soll der Nachkauf von 

Schul- und Studienzeiten 
wieder einmal verteuert wer-
den. Wenn Sie derartige 
Nachkäufe in Erwägung zie-
hen, dann sollten Sie noch 
vor dem 31.12.2010 aktiv wer-
den! 

19 Kinderbetreuungskosten sind steuerlich absetzbar! 

Betreuungskosten für Kinder 
bis zum zehnten Lebensjahr 
können seit 1.1.2009 als außer-
gewöhnliche Belastung ohne 
Selbstbehalt bis zu einem 
Betrag von  2.300 € pro Kind 
und Jahr steuerlich abgesetzt 
werden. Werden Betreuungs-
kosten durch einen steuerfrei-
en Zuschuss vom Arbeitgeber 
übernommen (siehe oben), 
sind nur die tatsächlich vom 
Steuerpflichtigen selbst getra-
genen Kosten abzugsfähig. 
Die Betreuung muss in priva-

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

ten oder öffentlichen Kinder-
betreuungseinrichtungen (zB 
Kindergarten, Hort, Halbin-
ternat, Vollinternat) erfolgen 
oder von einer pädagogisch 
qualifizierten Person durch-
geführt werden. Absetzbar 
sind nur die Betreuungskos-
ten, Verpflegungskosten und 
das Schulgeld sind steuerlich 
nicht absetzbar.  

Pädagogisch qualifiziert sind 
auch Personen, die eine Aus-
bildung zur Kinderbetreuung 

und Kindererziehung im Min-
destausmaß von 8 Stunden 
nachweisen können. Die Aus-
bildung kann im Rahmen von 
Spezialkursen erworben wer-
den. Auch die Oma kann sich 
durch Besuch eines solchen 
Kurses pädagogisch qualifi-
zieren; das an die Oma dafür 
bezahlte Honorar ist aller-
dings nur dann steuerlich 
absetzbar, wenn sie mit den 
Kindern nicht im gleichen 
Haushalt lebt. 
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14 Spenden als Sonderausgaben absetzbar 

Die steuerliche Absetzbarkeit 
von Privatspenden an be-
stimmte begünstigte Organi-
sationen (insbesondere an 
Forschungseinrichtungen und 
der Erwachsenenbildung die-
nende Lehreinrichtungen, die 
in einer vom BMF veröffent-
lichten Liste aufscheinen, wei-
ters an Universitäten, diverse 
Fonds, Museen, Bundesdenk-
malamt etc) ist nicht mit ei-
nem Absolutbetrag, sondern 
mit 10 % des Vorjahresein-
kommens begrenzt. Bereits im 
Betriebsvermögen abgesetzte 
Spenden (= bis zu 10% des 

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Vorjahresgewinnes; siehe 
oben) kürzen den Rahmen der 
als Sonderausgaben (= bis zu 
10% des Vorjahreseinkom-
mens) absetzbaren Spenden.  

Seit 2009 können auch priva-
te Spenden an Vereine oder 
Einrichtungen, die selbst 
mildtätige Zwecke verfolgen 
bzw Entwicklungs- bzw Ka-
tastrophenhilfe betreiben 
oder für diese Zwecke Spen-
den sammeln, als Sonderaus-
gabe von der Steuer abge-
setzt werden. Diese begüns-
tigten Spendenempfänger 

müssen sich ebenfalls beim 
Finanzamt registrieren und 
werden auf der Homepage 
des BMF veröffentlicht.  

Auch diese Spenden sind mit 
10% des Einkommens des 
unmittelbar vorangegangen 
Jahres begrenzt, können aber 
zusätzlich zu den bereits als 
Betriebsausgaben abgesetz-
ten gleichartigen Spenden 
geltend gemacht werden. Bei 
Unternehmen werden auch 
Sachspenden anerkannt, bei 
Privaten hingegen nur Geld-
spenden.  

15 Renten, Steuerberatungskosten und Kirchenbeitrag 

Unbeschränkt absetzbare 
Sonderausgaben sind weiter-
hin bestimmte Renten (zB 
Kaufpreisrenten nach Ablauf 

bestimmter steuerlicher Fris-
ten, vom Erben zu bezahlen-
de Rentenlegate) sowie Steu-
erberatungskosten. Kirchen-

beiträge sind mit einem jähr-
lichen Höchstbetrag von 200 
€ begrenzt.  

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

16 Sonderausgaben bis maximal 2.920 € (Topf-Sonderausgaben) 

D i e  ü b l i c h e n  ( To p f - )
Sonderausgaben dürfen als 
bekannt vorausgesetzt wer-
den (Kranken-, Unfall- und 
Lebensversicherungen; Wohn-
raumschaffung und Wohn-
raumsanierung; junge Aktien 
und Genussscheine; Wohn-
bauaktien und Wohnbauwan-
delschuldverschreibungen, 
deren Erträge überdies bis zu 

4% des Nominales weiterhin 
KESt-frei sind).  

Für Alleinverdiener oder Al-
leinerzieher verdoppelt sich 
der persönliche Sonderausga-
ben-Höchstbetrag von 2.920 € 
auf 5.840 €. Ab drei Kinder 
erhöht sich der Sonderausga-
bentopf um 1.460 € pro Jahr. 
Allerdings wirken sich die 

Topf-Sonderausgaben nur zu 
einem Viertel einkommens-
mindernd aus. Ab einem Ein-
kommen von 36.400 € ver-
mindert sich auch dieser Be-
trag kontinuierlich bis zu 
einem Einkommen von 
60.000 €, ab dem überhaupt 
keine Topf-Sonderausgaben 
mehr zustehen. 

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 
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07 Forschungsfreibetrag (FFB) oder Forschungsprämie 

Der Forschungsfreibetrag 
„neu“ (für Aufwendungen zur 
Forschung und experimentel-
len Entwicklung) beträgt  
25 %, die alternativ mögliche 
Forschungsprämie beträgt  
8 %. Da der FFB bei Kapital-
gesellschaften nur eine KöSt-
Ersparnis von 6,25 % (25 % 
KöSt von 25 % FFB) bringt, ist 
die Forschungsprämie in die-
sem Fall günstiger.  

Gefördert werden generell 
Aufwendungen „zur For-
schung und experimentellen 
Entwicklung“ (dh sowohl 
Grundlagenforschung als 
auch angewandte und experi-
mentelle Forschung im Pro-
duktions- und Dienstleis-
tungsbereich, zB auch Auf-
wendungen für bestimmte 
Softwareentwicklungen und 
grundlegend neue Marke-
tingmethoden). Ab der Ver-
anlagung 2007 sind nur Auf-

FÜR UNTERNEHMER  

wendungen in Be-
triebsstätten innerhalb 
EU/EWR begünstigt. 
Für durch das BMWA 
bescheinigte Aufwen-
dungen für volkswirt-
schaftlich wertvolle Er-
findungen kann nach 
wie vor der „alte“ FFB 
v o n  2 5  % 
(Forschungsfreibetrag 
für Aufwendungen für 
volkswirtschaft l ich 
wertvolle Erfindun-
gen) geltend gemacht 
werden, der insoweit 

sogar 35 % beträgt, als der 
Forschungsaufwand im Ver-
gleich zum Durchschnitt der 
letzten drei Jahre gestiegen 
ist.  

Beim FFB „neu“ bzw bei der 
Forschungsprämie sind im Ge-
gensatz zum FFB „alt“ auch 
die Ausgaben für nachhaltig 
für die Forschung eingesetzte 
Investitionen begünstigt. Seit 
2005 gibt es auch eine For-
schungsförderung für Auf-
tragsforschungen, die vor al-
lem KMUs zu Gute kommen 
soll, die Forschungsaufträge 
extern vergeben.  

Für ab 1.1.2005 erteilte For-
schungsaufträge bis zu 
100.000 € an bestimmte For-
schungseinrichtungen kann 
Für ab 1.1.2005 erteilte For-
schungsaufträge bis zu 
100.000 € an bestimmte For-
schungseinrichtungen kann 

ebenfalls der 25%ige FFB 
„neu“ oder die 8%ige Prä-
mie geltend gemacht wer-
den. Voraussetzung ist, dass 
der Auftraggeber bis zum 
Ablauf seines Wirtschaftsjah-
res dem Auftragnehmer 
(also der beauftragten For-
schungseinrichtung) nach-
weislich mitteilt, bis zu wel-
chem Ausmaß er selbst die 
Forschungsbegünstigung in 
Anspruch nimmt. Der Auf-
tragnehmer ist insoweit von 
der Forschungsbegünstigung 
ausgeschlossen. 

Im Entwurf des Budgetbe-
gleitgesetzes 2011-2014 (BBG) 
ist vorgesehen, dass alle Ar-
ten von Forschungsfreibeträ-
gen entfallen sollen und es 
ab 2011 nur mehr die For-
schungsprämie geben wird, 
die allerdings auf 10 % der 
Forschungsaufwendungen 
angehoben werden soll. 
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08 Spenden aus dem Betriebsvermögen 

Spenden aus dem Betriebs-
vermögen an bestimmte im 
Gesetz genannte begünstigte 
Institutionen (insbesondere 
an Forschungseinrichtungen 
und der Erwachsenenbildung 
dienende Lehreinrichtungen, 
an Universitäten, diverse 
Fonds, Museen, Bundesdenk-
malamt etc) sind bis maximal 
10 % des Gewinnes des un-
mittelbar vorangegangenen 
Wirtschaftsjahres steuerlich 
absetzbar. Damit derartige 
Spenden noch im Jahr 2010 
abgesetzt werden können, 
müssen sie bis spätestens 
31.12.2010 getätigt werden. 
Seit 2009 können zusätzlich 
auch Spenden für mildtätige 
Zwecke, für Zwecke der Ent-
wicklungszusammenarbeit 

FÜR UNTERNEHMER  

sowie für Zwecke der inter-
nationalen Katastrophenhilfe 
in Höhe von bis zu 10% des 
Vorjahresgewinnes steuerlich 
als Betriebsausgaben abge-
setzt werden. Die vorgenann-
ten Spenden können – zum 
Teil alternativ, zum Teil zu-
sätzlich – auch im Privatbe-
reich als Sonderausgaben ab-
gesetzt werden (siehe Aus-
führungen zu „Sonder-
ausgaben“).  

Zusätzlich zu den bisher ge-
nannten Spenden sind auch 
Geld- und Sachspenden im 
Zusammenhang mit der Hilfe-
stellung bei (nationalen und 
internationalen) Katastro-
phen (insbesondere bei Hoch-
wasser-, Erdrutsch-, Vermu-

rungs- und Lawinenschäden) 
als Betriebsausgaben absetz-
bar, und zwar betragsmäßig 
unbegrenzt! Voraussetzung 
ist, dass sie als Werbung ent-
sprechend vermarktet werden 
(zB durch Erwähnung auf der 
Homepage oder in Werbe-
prospekten des Unterneh-
mens). Steuerlich absetzbar 
sind auch Sponsorbeiträge an 
diverse gemeinnützige, kultu-
relle, sportliche und ähnliche 
Institutionen (Oper, Museen, 
Sportvereine etc), wenn da-
mit eine angemessene Ge-
genleistung in Form von Wer-
beleistungen verbunden ist. 
Bei derartigen Zahlungen 
handelt es sich dann nämlich 
nicht um Spenden, sondern 
um echten Werbeaufwand.  

10 Optimale Ausnutzung des Jahressechstels mit 6% Lohnsteuer 

Wenn neben den regelmäßi-
gen Monatsbezügen noch 
andere Bezüge (wie zB Über-
stundenvergütungen, Nacht-
arbeitszuschläge, Schmutz-, 
Erschwernis- und Gefahrenzu-
lagen etc) zur Auszahlung 

oder etwa Sachbezüge nur 
zwölf mal jährlich zur Ver-
rechnung gelangen, dann 
wird das begünstigt (nur mit 
6%) besteuerte Jahressechs-
tel durch Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld in der Regel nicht 

optimal ausgenutzt. In die-
sem Fall könnte in Höhe des 
restlichen Jahressechstels 
noch eine Prämie ausbezahlt 
werden, die nur mit 6% ver-
steuert werden muss. 

FÜR ARBEITGEBER UND DEREN MITARBEITER 

09 Betriebsveranstaltungen bis 365€ pro Arbeitnehmer steuerfrei 

Für die Teilnahme an Be-
triebsveranstaltungen (zB 
Betriebsausflug, Weihnachts-
feier) gibt es pro Arbeitneh-
mer und Jahr einen Steuer-

FÜR ARBEITGEBER UND DEREN MITARBEITER 

freibetrag von 365 €. Denken 
Sie bei der betrieblichen 
Weihnachtsfeier daran, dass 
alle Betriebsveranstaltungen 
des ganzen Jahres zusammen-

gerechnet werden. Ein even-
tueller Mehrbetrag ist steuer-
pflichtiger Arbeitslohn. 
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13 Kinderbetreuungskosten - 500 € Zuschuss steuerfrei 

FÜR ARBEITGEBER UND DEREN MITARBEITER 

einem Betrag von 
500 € jährlich pro 
Kind bis zum zehn-
ten Lebensjahr von 
Lohnsteuer und 
SV-Beiträgen be-
freit.  

Voraussetzung ist, 
dass dem Arbeit-
nehmer für das 
Kind mehr als sechs 
Monate im Jahr 
der Kinderabsetz-
betrag gewährt 
wird. Der Zuschuss 
darf nicht an den 

Arbeitnehmer, sondern muss 
direkt an eine institutionelle 
Kinderbetreuungseinrichtung 
(zB Kindergarten), an eine 
pädagogisch qualifizierte 
Person oder in Form eines 

12 Weihnachtsgeschenke bis 186 € pro Arbeitnehmer steuerfrei 

(Weihnachts-)Geschenke an 
Arbeitnehmer sind innerhalb 
eines Freibetrages von 186 € 
jährlich lohnsteuer- und sozi-
alversicherungsfrei, wenn es 

sich um Sachzuwendungen 
handelt (zB Warengutscheine, 
Goldmünzen). Geldgeschenke 
sind immer steuerpflichtig. 
Wenn die Geschenke an 

Dienstnehmer über bloße 
Aufmerksamkeiten (zB Bü-
cher, CDs, Blumen) hinausge-
hen, besteht Umsatzsteuer-
pflicht.  

FÜR ARBEITGEBER UND DEREN MITARBEITER 

11 Zukunftssicherung für Dienstnehmer bis 300 € steuerfrei 

Die Bezahlung von Prämien 
für Lebens-, Kranken- und Un-
fallversicherungen (ein-
schließlich Zeichnung eines 
Pensions-Investmentfonds) 
durch den Arbeitgeber für al-

le Arbeitnehmer oder be-
stimmte Gruppen von Arbeit-
nehmern ist bis zu 300 € pro 
Jahr und Arbeitnehmer nach 
wie vor steuerfrei. Achtung: 
Wenn die ASVG-Höchst-

beitragsgrundlage noch nicht 
überschritten ist, besteht für 
die Zahlungen, wenn sie aus 
einer Bezugsumwandlung 
stammen, Sozialversiche-
rungspflicht. 

FÜR ARBEITGEBER UND DEREN MITARBEITER 

Leistet der Arbeitgeber für 
alle oder bestimmte Gruppen 
seiner Arbeitnehmer einen 
Zuschuss für die Kinder-
betreuung, dann ist dieser 
Zuschuss ab 1.1.2010 bis zu 

Gutscheines einer institutio-
nellen Kinderbetreuungsein-
richtung geleistet werden.  


